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Vorwort

Liebe Birgerinnen und Biirger, sehr geehrte Damen und Herren,

vor vierzehn Jahren wurde der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Pattensen zum ers-
ten Mal veroffentlicht und vom Rat der Stadt Pattensen anerkannt. In diesem Jahr
legen wir mit dem Mietspiegel 2025 den siebten qualifizierten Mietspiegel fiir die
Stadt Pattensen vor. Dieser wurde erstmals geméal3 den Vorgaben der am 01.07.2022
in Kraft getretenen Mietspiegelverordnung (MsV) erstellt.

Gemeinsam mit der Region Hannover bietet die Stadt Pattensen in Form des Miet-
spiegels einen fortlaufenden Service fiir den Wohnungsmarkt in Pattensen an. Neben
einer Ubersicht tiber die ortsiiblichen Mieten wird mit der Aktualisierung der stetigen
Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt Rechnung getragen.

An der Entwicklung dieses Mietspiegels sind, neben der eigens gebildeten Kommis-
sion, Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter beteiligt, die in
reprasentativen Umfragen die Datenbasis fiir den Mietspiegel geliefert haben.

Fiir diese Mitarbeit und Unterstiitzung bedanke ich mich an dieser Stelle.

Sollten Sie Fragen zum Mietspiegel oder dessen Anwendung haben, wenden Sie sich
bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Soziale Dienste.

Ich freue mich, Thnen dieses Instrument als Orientierungshilfe zur Verfiigung stellen
zu kénnen und hoffe, dass es Ihnen hilfreich ist.

Mit besten GriiRen

/

Ramona Schumann
Biirgermeisterin
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Hinweise zum Mietspiegel der Stadt
Pattensen

1 Erstellung

Der Mietspiegel wurde als qualifizierter Mietspiegel
gemdB § 558d BGB unter Leitung der Region Hannover,
begleitet durch eine Mietspiegelkommission, gemeinsam
und einvernehmlich erstellt. An dieser Kommission waren
beteiligt:

Regionsverwaltung Hannover, Dezernat fiir Soziales,
Teilhabe, Familie und Jugend, Fachbereich Soziales

Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und
Stadtentwicklung

die Stadte Garbsen und Langenhagen als Vertrete-
rinnen der weiteren regionsangehérigen Stadte und
Gemeinden

Deutscher Mieterbund Hannover
Haus- und Grundeigentum Hannover

ArGeWo - Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunter-
nehmen in der Region Hannover

IVD Nord
Amtsgericht Hannover

Der Mietspiegel gibt Auskunft Gber die in der Stadt bli-
cherweise gezahlten Mieten fiir verschiedene Woh-
nungstypen vergleichbarer Art, GroBe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage, die sogenannte ,ortsiibliche
Vergleichsmiete®.

Grundlage ist eine reprdsentativ angelegte Befragung
und wissenschaftliche Auswertung, die von FUB Woh-
nen+Immobilien+Umwelt GmbH aus Hamburg im Auf-
trag der Region Hannover durchgefiihrt wurde. Die Daten
beruhen auf einer mit dem Stichtag 1. April 2025 bei
mietenden und vermietenden Personen durchgefiihrten,
empirischen Reprdsentativerhebung.

Dieser Mietspiegel ist ein qualifizierter Mietspiegel im
Sinne von § 558d BGB, soweit sich aus den nachfolgen-
den Ausfiihrungen nichts anderes ergibt. Er wurde vom
Rat der Stadt Pattensen anerkannt. Der Mietspiegel Pat-
tensen 2025 gilt ab dem Tag seiner Anerkennung und [6st
den Mietspiegel Pattensen 2023 ab.

Die in dieser Mietspiegelbroschiire zugrunde gelegten
Rechtsgrundlagen wurden zuletzt am 20.10.2025 auf ihre
Aktualitat Giberpriift. Ggf. spater eintretende Anderungen
der rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die Anwen-
dung des Mietspiegels betreffen, konnen nicht beriick-
sichtigt werden. Sie sind aber bei Anwendung des Miet-
spiegels zu beachten.

2 Geltungshereich

Dieser Mietspiegel gilt grundsétzlich fiir alle vermieteten
Wohnungen im Stadtgebiet, ausgenommen ist folgender
Wohnraum:

Wohnungen in Ein- und Zweifamilienh&usern,

Wohnungen, deren Erstellung oder Modernisierung
mit Mitteln 6ffentlicher Haushalte geférdert wurde
und deren Miethéhe deshalb einer Preishindung
unterliegt,

Wohnungen mit gemaR Mietvertrag gewerblich oder
teilgewerblich genutzten Raumen,

Werks-, Dienst- oder Hausmeisterwohnungen,
Wohnungen in Heimen und Anstalten,

Wohnraum, der nur zum voriibergehenden Gebrauch
vermietet ist (Zeitmietvertrag maximal ein Jahr),

Wohnungen wahrend der Laufzeit einer Staffel-
(§ 557a BGB) oder Indexmietvereinbarung (§ 557b
BGB),

Wohnungen mit Zeitmietvereinbarungen und festen
Mietzinsvereinbarungen iiber eine Zeitdauer von
mehr als drei Jahren, und zwar wahrend der Dauer
der Mietzinsvereinbarung,

mébliert oder teilmdbliert vermietete Wohnungen?,

Wohnungen, deren Kiiche, Toilette oder Bad, wenn
vorhanden, von anderen Mietparteien mithenutzt
werden,

Wohnungen mit mehreren Mietvertrdgen und/oder
Untermietvertrdgen.

3 Zweck des Mietspiegels

Der Mietspiegel stellt, neben der Benennung von drei ver-
gleichbaren Wohnungen, dem Sachverstéandigengutach-
ten und der Auskunft aus einer Mietdatenbank, eine der
gesetzlichen Moglichkeiten fiir die Ermittlung der ortsiib-
lichen Vergleichsmiete dar (§ 558a Abs. 2 BGB). Auf sei-
ner Grundlage kénnen sich die Mietvertragsparteien bei
bestehenden Mietverhdltnissen in einem fairen Interes-
senausgleich tiber eine angemessene Miethéhe einigen,
ohne selbst Vergleichsobjekte ermitteln oder erhebli-
che Kosten fiir Gutachten aufwenden zu missen. GemaR
§ 558a Abs. 1 BGB ist das Mieterhohungsverlangen der
mietenden Person gegeniber in Textform zu erklédren und
zu begriinden. Die Begriindung soll der mietenden Per-
son die Mdglichkeit geben, die sachliche Berechtigung
des Erhohungsverlangens zu tiberprifen. Wird das Erho-
hungsverlangen auf den Mietspiegel gestitzt, sollte daher

1 Unter Méblierung/Teilmoblierung werden nicht Einbaukiichen,
Einbauschrénke, Durchreichen u. A. verstanden.



fir die mietende Person zu erkennen sein, welches Miet-
spiegelfeld mallgeblich ist und welche Ausstattungsmerk-
male vorliegen. Wird das Erhéhungsverlangen nicht auf
den qualifizierten Mietspiegel, sondern auf ein anderes
Begriindungsmittel gestiitzt, sind die im qualifizierten
Mietspiegel fir die Wohnung enthaltenen Angaben der
mietenden Person im Erhéhungsverlangen dennoch mit-
zuteilen (§ 558a Abs. 3 BGB).

Die vermietende Person kann verlangen, dass die mie-
tende Person einer Mieterh6hung bis zur Hohe der orts-
tiblichen Vergleichsmiete zustimmt, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfiillt sind:

Die Miete der Wohnung ist seit mindestens einem
Jahr unverandert (ausgenommen Mieterhohungen
wegen Modernisierung oder héherer Betriebskosten),

eine Mieterhohung ist nach dem Mietvertrag nicht
ausgeschlossen,

der verlangte Mietzins hat sich innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren nicht um mehr als 20 % erhoht
(ausgenommen Mieterhéhungen wegen Modernisie-
rung oder hoherer Betriebskosten).

Der Mietspiegel gibt in jedem Mietspiegelfeld fiir die erho-
benen Mietwerte den Mittelwert (das arithmetische Mit-
tel) und eine Mietenspanne an, die sich aus den inneren
vier Fiinfteln der gemessenen Mietenverteilungen ergibt.
D. h. es sind bei der Datenerhebung sowohl marktiibliche
Mieten unterhalb als auch oberhalb der Mietenspannen
gefunden worden. Dieses kann gegebenenfalls bei der
Bewertung besonderer individueller Wohnungseigen-
schaften Beriicksichtigung finden.

Bei Neuvermietung konnen vom Mietspiegel abweichende
Mieten vereinbart werden. Dabei sind die Bestimmungen
des Wirtschaftsstrafgesetzes gegen Mietpreisiiberho-
hungen und des Strafgesetzbuches gegen Mietwucher zu
beachten. Diese kniipfen an eine erhebliche (berschrei-
tung der ortstiblichen Vergleichsmiete an.

4 Begriffsbestimmungen

4.1 Mietbegriff

Bei den im Mietspiegel ausgewiesenen Betragen handelt
es sich um die monatliche Nettokaltmiete pro Quadrat-
meter Wohnfldche. Dies ist der im Rahmen des Mietver-
trags bzw. der letzten Mieterh6hung vereinbarte Mietzins
fur die Uberlassung der Wohnung einschlieBlich etwai-
ger in ihm enthaltener Modernisierungs- und Instandset-
zungszuschlége, jedoch ohne Betriebs- und Heizkosten.
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4.2 Wohnwertmerkmale

Im Allgemeinen hangt die Hohe der Miete einer Wohnung
von den Merkmalen Art, WohnungsgroRe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Wohnlage ab. Von diesen fiinf soge-
nannten Wohnwertmerkmalen wurden drei direkt in die
Mietspiegeltabelle einbezogen:

WohnungsgroBRe
Beschaffenheit
Ausstattung

Dabei wird das Merkmal Beschaffenheit durch das Bau-
alter des Gebdudes bzw. der Wohnung (bei nachtragli-
cher Errichtung einer Wohnung in einem bestehenden
Gebiude) abgebildet.

Aus den zwei Merkmalen WohnungsgrélRe und Baualter
ergibt sich in der Mietspiegeltabelle das Feld, mit dem
man eine bestimmte Wohnung vergleichen und den in
Frage kommenden Mittelwert und die Mietenspanne
ablesen kann. Uber die Einordnung der Wohnung inner-
halb der Spanne entscheidet die Anzahl der in dieser Bro-
schiire aufgefiihrten Ausstattungsmerkmale. Dagegen
werden die Kriterien ,Art" und ,Wohnlage® nur indirekt
beriicksichtigt.

Wie die einzelne Wohnung im Mietspiegel einzuordnen
ist, kann erst nach eingehender Priifung und Anwendung
der nachfolgenden Hinweise entschieden werden.

4.2.1 Art

Das Wohnwertmerkmal ,Art® ist im Mietspiegel nicht
direkt einbezogen. Mit der Art der Wohnung sind vor
allem die Gebaudeart und die Anzahl der Wohnungen im
Geb&dude gemeint.

Im Mietspiegel sind nur Mieten von Wohnungen in Mehr-
familienhdusern mit drei und mehr Wohnungen berdick-
sichtigt. Hierzu gehoéren auch vermietete Eigentumswoh-
nungen in Mehrfamilienhausern. Mieten fiir Wohnungen
in Gebduden mit geringerer Wohnungsanzahl kénnen des-
halb nicht unmittelbar aus dem Mietspiegel abgelesen
werden.

4.2.2 WohnungsgroBe

Die Wohnungsgrélie bestimmt sich nach der Wohnfléache
in Quadratmetern. Zu ihrer genauen Berechnung emp-
fiehlt sich die Anwendung der Verordnung zur Berech-
nung der Wohnflache (vgl. Anlage 2).

Als WohnungsgroBe ist fiir den Mietspiegel die Wohnfl&-
che hinter der Wohnungstiir ohne Zusatzraume auBerhalb
der Wohnung, wie z. B. Keller- oder Bodenraum, mafge-
bend. Balkone, Terrassen, Loggien und Dachgarten kon-



nen bis hochstens zur Hélfte ihrer Flache bei der Ermitt-
lung der WohnungsgroRe eingerechnet werden.

Im Mietspiegel werden die Wohnungen in vier GréRen-
klassen eingeteilt:

bis unter 45 m?
45 bis unter 65 m?
65 bis unter 85 m?

85 m? und mehr

4.2.3 Beschaffenheit

Das Wohnwertmerkmal ,,Beschaffenheit” bezieht sich auf
Bauweise, Zuschnitt und baulichen Zustand des Gebé&u-
des und der Wohnung. Es wird im Mietspiegel durch das
Baualter wiedergegeben, weil die grundsatzliche Beschaf-
fenheit verschiedener Wohnungen wesentlich durch die
wahrend bestimmter Zeitperioden Ubliche Bauweise
charakterisiert wird. MaBgeblich fiir das Baualter ist die
Bezugsfertigkeit der Wohnung. Dies gilt auch bei Wieder-
aufbau, Wiedererstellung, Ausbau oder Erweiterung von
bestehenden Gebduden.

Das Baualter soll dabei nicht schematisch bericksichtigt
werden. Im Grenzbereich zwischen zwei Baualtern kann
es gerechtfertigt sein, die Wohnung hoéher oder niedriger
einzustufen.

Im Mietspiegel fiir Pattensen werden folgende Baualters-
klassen unterschieden:

bis 1960
1961 - 1994
1995 - 03/2025

Grundsétzlich werden modernisierte Wohnungen in das
Baualter der Ersterrichtung eingeordnet. Eine abwei-
chende Einordnung kann im Einzelfall dann gerechtfertigt
sein, wenn der durch eine mit wesentlichem Bauaufwand
durchgefiihrte Modernisierung geschaffene Wohnwert
dieses rechtfertigt.

4.2.4 Ausstattung

MaRgeblich ist allein die Wohnungs- und Gebdudeaus-
stattung, die durch die vermietende Person gestellt wird.
Von der mietenden Person auf eigene Kosten geschaffene
Ausstattungsmerkmale bleiben unberiicksichtigt.

Die Ausstattung wird im Mietspiegel in zweierlei Weise
beriicksichtigt:

Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Wohnung
seitens der vermietenden Person mit Bad, WC und einer
Heizung ausgestattet ist, die alle Wohnrdume beheizt.
Letzteres umfasst Fern-, Block-, Zentral- oder Etagen-

heizungen sowie Nachtspeicherheizungen, falls diese in
allen Wohnrdumen vorhanden sind. Die Brennstoffversor-
gung muss dabei automatisch, also nicht von Hand, erfol-
gen. Fir Wohnungen, bei denen diese Merkmale nicht
vorhanden sind, konnen keine Werte aus dem Mietspiegel
abgelesen werden.

Zum anderen sind 19 Ausstattungsmerkmale mit unter-
schiedlichen Gewichtungen fiir die Einordnung einer
Wohnung in den Mietspiegel relevant. Insgesamt kdnnen
26 Punkte erreicht werden.

Die Gewichtung erfolgt in einem Punktesystem. Es wer-
den zwei Punkte fiir Ausstattungsmerkmale vergeben, die
sich tendenziell starker auf den Mietpreis auswirken kon-
nen. Alle anderen Ausstattungsmerkmale erhalten einen
Punkt. Die Ausstattungsmerkmale und deren Gewichtung
sind dabei wie folgt festgelegt:

Ausstattungsmerkmal Punkte-
vergahe

Kiiche

Komplett ausgestattete Kiiche mit Kiichen-

gerdten (z. B. Kochfeld, Backofen, Kiihl- 5

schrank, Geschirrspiiler), Spiile, Arbeits-

platte sowie Schranken

Keramische Bodenfliesen oder gleichwer-

tiger Bodenbelag (z. B. Parkett, Terrazzo, 1

Epoxidharz, Naturstein, Dielen)

Bad

Zusatzliches separates WC (Gaste-W(C) 2

Separate Dusche zur vorhandenen Bade- 1

wanne

Neuwertige Badausstattung 1

Keramische Bodenfliesen oder gleichwer-
tiger Bodenbelag (z. B. Parkett, Terrazzo, 1
Epoxidharz, Naturstein, Dielen)

FuBbodenheizung 2

Bad mit Fenster

Wohnung allgemein

Keramische Bodenfliesen oder gleichwer-
tiger Bodenbelag (z. B. Parkett, Terrazzo,

Epoxidharz, Naturstein, Dielen) in allen 2
Wohnrdumen

tiberwiegend Dreifachverglasung 1
Balkon, Terrasse, Loggia oder Dachgarten 5
(keine Austritte, kein franzésischer Balkon)

Eigener Garten oder gestalteter Gemein-
schaftsgarten zur Mitbenutzung. 1
Nicht gemeint sind reine Griin- oder Rasen-
flachen.

Gegensprechanlage mit Tiiro6ffner 1




Aufzug im Haus 1

Separater, abschlieRbarer, tiberdachter
Fahrradabstellraum/-keller

FuBbodenheizung in allen Wohnrdumen 1

Die Wohnung ist barrierearm erreichbar,
besitzt schwellenlose Tiriibergédnge und 1
eine bodengleiche Dusche.

Nach dem Text des Mietvertrages erfolgt
keine Ubertragung der Schonheitsreparatu- 1
ren auf die mietende Person.

Energetik: Wohnungen in Gebduden mit einer
Energieeffizienzklasse

A++ A+ A B 2
C,D 1
Gesamtpunktzahl (Ausstattungspunkte) 26

Die Energieeffizienzklasse kann aus dem Energieausweis
fiir das Gebdude entnommen werden.

Die Summe der vorhandenen Ausstattungspunkte aus der
Liste entscheidet dariiber, in welchen Bereich der Mieten-
spanne innerhalb eines Mietspiegelfeldes eine konkrete
Wohnung einzuordnen ist. Dabei gelten folgende Regeln:

0 bis 9 Ausstattungspunkte vorhanden =
Einordnung in die untere Hélfte der Differenz
zwischen Spannenunterwert und Mittelwert

10 bis 12 Ausstattungspunkte vorhanden =
Einordnung in die obere Hélfte der Differenz
zwischen Spannenunterwert und Mittelwert

13 bis 15 Ausstattungspunkte vorhanden =
Einordnung in die untere Hélfte der Differenz
zwischen Mittelwert und Spannenoberwert

16 bis 26 Ausstattungspunkte vorhanden =
Einordnung in die obere Hélfte der Differenz
zwischen Mittelwert und Spannenoberwert

Innerhalb der sich nach dieser Einordnung einer konkre-
ten Wohnung in das Tabellenraster des Mietspiegels dann
noch ergebenden restlichen Mietenspanne konnen wei-
tere, noch nicht beriicksichtigte Ausstattungsmerkmale
der Wohnung und/oder des Gebdudes - ebenso wie ihr
Fehlen - beriicksichtigt werden.

Die vorstehende Orientierungshilfe zur Bewertung der
Ausstattungsmerkmale mit Punkten und zur Einordnung
einer konkreten Wohnung in die Mietenspanne ist nicht
Teil des qualifizierten Mietspiegels. Der Mietspiegel hat
insoweit die Qualitat eines einfachen Mietspiegels.

4.2.5 Wohnlage

Die Wohnlage wird im Mietspiegel nicht unmittelbar
beriicksichtigt, da sich Mietpreisunterschiede nach Wohn-
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lage bislang nicht ausreichend herausgebildet haben. Des-
sen ungeachtet, lassen sich in Einzelfallen unterschiedli-
che Wohnlagequalitaten feststellen, die unterschiedliche
Miethohen rechtfertigen. Diese Unterschiede konnen
innerhalb der Mietenspanne zusétzlich zu den Ausstat-
tungsmerkmalen (s. 4.2.4) beriicksichtigt werden.

5 Anwendung

Der Mietspiegel wird durch die zwei Wohnwertmerkmale
GroRe und Baualter der Wohnung gebildet. Um das fiir
eine bestimmte Wohnung in Betracht kommende Miet-
spiegelfeld zu finden, ist folgendermalien vorzugehen:

1. Feststellen der WohnungsgroBe (Diese Angabe
kann man aus den Mietvertragsunterlagen oder der
Betriebskostenabrechnung entnehmen.)

2. Feststellen des Baualters

Aus der Kombination der Merkmale Wohnungsgrélie und
Baualter ergibt sich das entsprechende Tabellenfeld des
Mietspiegels, aus dem man Mittelwert und Mietpreis-
spanne ahlesen kann.

AbschlieRend ist die Wohnung innerhalb der Mieten-
spanne anhand der Anzahl der vorhandenen weiteren
Wohnungsausstattungen nach dem in Abschnitt 4.2.4
dargestellten Regelwerk einzuordnen.

Dazu ein Beispiel:

Eine Wohnung wurde 1965 errichtet und ist 58 m?
groB. Damit gehdrt sie in das Mietspiegelfeld B2 (Bau-
altersklasse 1961 bis 1994, WohnungsgroBe 45 m? bis
unter 65 m?). Der Mittelwert in Feld B2 betrégt 7,93 €/
m? Nettokaltmiete monatlich, die Mietenspanne liegt zwi-
schen 6,48 bis 9,78 €/m°.

Die Wohnung ist folgendermalen ausgestattet:

Keramische Bodenfliesen oder gleichwertiger Boden-
belag (z. B. Parkett, Terrazzo, Epoxidharz, Naturstein,
Dielen) im Bad

Bad mit Fenster
FuBbodenheizung im Bad

Keramische Bodenfliesen oder gleichwertiger Boden-
belag (z. B. Parkett, Terrazzo, Epoxidharz, Naturstein,
Dielen) in allen Wohnrdumen

tiberwiegend Dreifachverglasung
Gegensprechanlage mit Tlroffner

Balkon, Terrasse, Loggia oder Dachgarten (keine Aus-
tritte, kein franzosischer Balkon)

Aufzug im Haus

Separater, abschlieRbarer, Gberdachter
Fahrradabstellraum/-keller




Die Wohnung liegt in einem Gebdude der Energieeffi-
zienzklasse C.

Damit hat die Wohnung 14 Ausstattungspunkte und ist in
die untere Halfte der Differenz zwischen Mittelwert und
Spannenoberwert einzuordnen. Die Differenz zwischen
Mittelwert und Spannenoberwert betrdgt im Feld B2 1,85
€/m?. Somit liegt die ortsiibliche Vergleichsmiete fiir die
Beispielwohnung in der Mietenspanne zwischen 7,93 €/
m2und 8,86 €/m?.

Berechnungsbeispiel Feld B2:

Baualtersklasse 1961 bis 1994 (Spalte B), Wohnungs-
groBe 45 m? bis unter 65 m? (Zeile 2)

Spannenunterwert: 6,48 €, Mittelwert®: 7,93 €, Spannen-
oberwert®: 9,78 €

Anzahl Ausstattungspunkte

| obiso | 10bis12 |13 bis 15* | 16 bis 26 |
|
| Vergleichsmiete pro m?

6,48 € 7,21 € 793 € 8,86 € 9,78 €
| | |
Spannen- Mittelwert? Spannen-
unterwert! oberwert?

* Bei 14 Ausstattungspunkten liegt die ortstbliche Ver-
gleichsmiete zwischen 7,93 €/m? und 8,86 €/m?’.

5.1 Mietspiegel der Stadt Pattensen 2025

. 1961 1995
Baualtersklasse bis 1960 bis 1994 bis 03/2025
WohnungsgroBe A B C

7,19
Unt 201 ’
nter 45 m 594 - 980

45 m? bis 5 7,63 7,93 9,01
unter 65 m? 6,45-9,85 | 6,48-9,78 | 7,71-11,81
65 m? bis 3 7,39 7,53 8,80
unter 85 m? 6,01-9,22 | 599-9,08 | 7,17 - 10,94
85 m? und 4 6,95 7,57 8,96
mehr 5,54-9,20 | 594-9,99 | 6,81-12,04

Legende: 1. Zeile im Tabellenfeld: Arithmetisches Mittel,
2. Zeile im Tabellenfeld: Unter- und Oberwert
der 4/5-Spanne

In Leerfeldern konnte keine ausreichende Anzahl von
Mietwerten erhoben werden (weniger als 10 Mietwerte).

Grau hinterlegte Felder haben aufgrund einer geringen
Anzahl von Mietwerten nur eine eingeschrankte Aussage-
kraft (10 bis 29 Datensatze). Sie haben die Qualitit eines
einfachen Mietspiegels.

Anlage 1

Auszug aus dem Biirgerlichen Gesetzbuch (BGB)
(Stand 23. Juli 2025)

§ 557 Mieterhohungen nach Vereinbarung oder Gesetz

(1) Wahrend des Mietverhaltnisses kénnen die Parteien
eine Erhéhung der Miete vereinbaren.

(2) Kiinftige Anderungen der Miethshe kénnen die Ver-
tragsparteien als Staffelmiete nach § 557a oder als
Indexmiete nach § 557b vereinbaren.

(3) Im Ubrigen kann der Vermieter Mieterhthungen nur
nach MaRgabe der §§ 558 bis 560 verlangen, soweit
nicht eine Erhohung durch Vereinbarung ausgeschlos-
sen ist oder sich der Ausschluss aus den Umstanden
ergibt.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam.

§ 558 Mieterhohung bis zur ortsiiblichen Vergleichs-
miete

(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erho-
hung der Miete bis zur ortsiiblichen Vergleichsmiete
verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem
die Erh6hung eintreten soll, seit 15 Monaten unver-
andert ist. Das Mieterhohungsverlangen kann frithes-
tens ein Jahr nach der letzten Mieterhéhung geltend
gemacht werden. Erhohungen nach den §§ 559 bhis
560 werden nicht beriicksichtigt.

(2) Die ortsiibliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den
tiblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer
vergleichbaren Gemeinde fiir Wohnraum vergleichba-
rer Art, GroBe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage
einschlieBlich der energetischen Ausstattung und
Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren vereinbart
oder, von Erhéhungen nach § 560 abgesehen, gedn-
dert worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, bei
dem die Miethohe durch Gesetz oder im Zusammen-
hang mit einer Férderzusage festgelegt worden ist.

(3) Bei Erhohungen nach Absatz 1 darf sich die Miete
innerhalb von drei Jahren, von Erhéhungen nach den
§§ 559 bis 560 ahgesehen, nicht um mehr als 20 vom
Hundert erhohen (Kappungsgrenze). Der Prozent-
satz nach Satz 1 betrdgt 15 vom Hundert, wenn die
ausreichende Versorgung der Bevélkerung mit Miet-
wohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer
Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders
gefdhrdet ist und diese Gebiete nach Satz 3 bestimmt
sind. Die Landesregierungen werden erméchtigt,
diese Gebiete durch Rechtsverordnung fiir die Dauer
von jeweils hochstens fiinf Jahren zu bestimmen.



(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,

1. wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Aus-
gleichszahlung nach den Vorschriften tiber den
Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswe-
sen wegen des Wegfalls der 6ffentlichen Bindung
erloschen ist und

2. soweit die Erhohung den Betrag der zuletzt zu ent-
richtenden Ausgleichszahlung nicht ibersteigt.

Der Vermieter kann vom Mieter friihestens vier Monate
vor dem Wegfall der 6ffentlichen Bindung verlangen, ihm
innerhalb eines Monats tber die Verpflichtung zur Aus-
gleichszahlung und tiber deren Hohe Auskunft zu erteilen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verpflichtung des Mie-
ters zur Leistung einer Ausgleichszahlung nach den §§ 34
bis 37 des Wohnraumférderungsgesetzes und den hierzu
ergangenen landesrechtlichen Vorschriften wegen Weg-
falls der Mietbindung erloschen ist.

(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer Erhéhung auf
die ortslbliche Vergleichsmiete ergdbe, sind Dritt-
mittel im Sinne des § 559a abzuziehen, im Falle des
§ 559a Absatz 1 mit 8 Prozent des Zuschusses.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam.

§ 558a Form und Begriindung der Mieterh6hung

(1) Das Mieterhshungsverlangen nach § 558 ist dem Mie-
ter in Textform zu erkldren und zu begriinden.

(2) Zur Begriindung kann insbesondere Bezug genommen
werden auf

1. einen Mietspiegel (§§ 558¢, 558d),
2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),

3. ein mit Griinden versehenes Gutachten eines
offentlich bestellten und vereidigten Sachverstan-
digen,

4. entsprechende Entgelte fiir einzelne vergleichbare
Wohnungen; hierbei geniigt die Benennung von
drei Wohnungen.

(3) Enthélt ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1),
bei dem die Vorschrift des § 558d Abs. 2 eingehalten
ist, Angaben flir die Wohnung, so hat der Vermieter in
seinem Mieterh6hungsverlangen diese Angaben auch
dann mitzuteilen, wenn er die Mieterhhung auf ein
anderes Begriindungsmittel nach Absatz 2 stiitzt.

(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Span-
nen enthalt, reicht es aus, wenn die verlangte Miete
innerhalb der Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt,
in dem der Vermieter seine Erklarung abgibt, kein
Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c Abs. 3 oder
§ 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein ande-
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rer, insbesondere ein veralteter Mietspiegel oder ein
Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde verwen-
det werden.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam.

§ 558b Zustimmung zur Mieterhdhung

(1) Soweit der Mieter der Mieterh6hung zustimmt, schul-
det er die erhohte Miete mit Beginn des dritten Kalen-
dermonats nach dem Zugang des Erhohungsverlan-
gens.

(2) Soweit der Mieter der Mieterhéhung nicht bis zum
Ablauf des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang
des Verlangens zustimmt, kann der Vermieter auf
Erteilung der Zustimmung klagen. Die Klage muss
innerhalb von drei weiteren Monaten erhoben wer-
den.

(3) Ist der Klage ein Erhéhungsverlangen vorausgegan-
gen, das den Anforderungen des § 558a nicht ent-
spricht, so kann es der Vermieter im Rechtsstreit
nachholen oder die Mangel des Erh6hungsverlangens
beheben. Dem Mieter steht auch in diesem Fall die
Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinba-
rung ist unwirksam.

§ 558c Mietspiegel; Verordnungsermachtigung

(1) Ein Mietspiegelist eine (bersicht iiber die ortsiibliche
Vergleichsmiete, soweit die Ubersicht von der nach
Landesrecht zustdandigen Behdrde oder von Interes-
senvertretern der Vermieter und der Mieter gemein-
sam erstellt oder anerkannt worden ist.

(2) Mietspiegel konnen fiir das Gebiet einer Gemeinde
oder mehrerer Gemeinden oder fiir Teile von Gemein-
den erstellt werden.

(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei Jahren der
Marktentwicklung angepasst werden.

(4) Die nach Landesrecht zustindigen Behérden sol-
len Mietspiegel erstellen, wenn hierfiir ein Bedrf-
nis besteht und dies mit einem vertretbaren Aufwand
moglich ist. Fiir Gemeinden mit mehr als 50 000 Ein-
wohnern sind Mietspiegel zu erstellen. Die Mietspie-
gel und ihre Anderungen sind zu veréffentlichen.

(5) Die Bundesregierung wird ermdchtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften zu erlassen Uber den ndheren Inhalt von
Mietspiegeln und das Verfahren zu deren Erstellung
und Anpassung einschlieBlich Dokumentation und
Veroffentlichung.



§ 558d Qualifizierter Mietspiegel

(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der
nach anerkannten wissenschaftlichen Grundséatzen
erstellt und von der nach Landesrecht zustandigen
Behorde oder von Interessenvertretern der Vermie-
ter und der Mieter anerkannt worden ist. Entspricht
ein Mietspiegel den Anforderungen, die eine nach
§ 558c Absatz 5 erlassene Rechtsverordnung an qua-
lifizierte Mietspiegel richtet, wird vermutet, dass er
nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsatzen
erstellt wurde. Haben die nach Landesrecht zustan-
dige Behérde und Interessenvertreter der Vermie-
ter und der Mieter den Mietspiegel als qualifizierten
Mietspiegel anerkannt, so wird vermutet, dass der
Mietspiegel anerkannten wissenschaftlichen Grund-
sdtzen entspricht.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei
Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Dabei kann
eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statis-
tischen Bundesamt ermittelten Preisindexes fiir die
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutsch-
land zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der
qualifizierte Mietspiegel neu zu erstellen. MaBgebli-
cher Zeitpunkt fiir die Anpassung nach Satz 1 und fiir
die Neuerstellung nach Satz 3 ist der Stichtag, zu dem
die Daten fiir den Mietspiegel erhoben wurden. Satz 4
gilt entsprechend fir die Verdffentlichung des Miet-
spiegels.

(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so
wird vermutet, dass die im qualifizierten Mietspie-
gel bezeichneten Entgelte die ortsiibliche Vergleichs-
miete wiedergeben.

§ 561 Sonderkiindigungsrecht des Mieters nach Miet-
erhéhung

(1) Macht der Vermieter eine Mieterh6hung nach § 558
oder § 559 geltend, so kann der Mieter bis zum Ablauf
des zweiten Monats nach dem Zugang der Erklarung
des Vermieters das Mietverhdltnis auBerordentlich
zum Ablauf des tiberndchsten Monats kiindigen. Kiin-
digt der Mieter, so tritt die Mieterhéhung nicht ein.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Verein-
barung ist unwirksam.

Anlage 2

Auszug aus der Verordnung zur Berechnung der
Wohnfldche (Wohnfldchenverordnung WoFLV)
(Stand 25. November 2003)

§ 1 Anwendungsbereich, Berechnung der Wohnfldche

(1) Wird nach dem Wohnraumférderungsgesetz die
Wohnflache berechnet, sind die Vorschriften dieser
Verordnung anzuwenden.

(2) Zur Berechnung der Wohnfliche sind die nach § 2 zur
Wohnflache gehorenden Grundflachen nach § 3 zu
ermitteln und nach § 4 auf die Wohnflache anzurech-
nen.

§ 2 Zur Wohnfldche gehorende Grundfldachen

(1) Die Wohnfldche einer Wohnung umfasst die Grund-
flachen der Rdume, die ausschliel3lich zu dieser Woh-
nung gehoren. Die Wohnflache eines Wohnheims
umfasst die Grundflachen der Rdume, die zur allei-
nigen und gemeinschaftlichen Nutzung durch die
Bewohner bestimmt sind.

(2) Zur Wohnflache gehéren auch die Grundfldchen von

1. Wintergérten, Schwimmbéadern und &hnlichen
nach allen Seiten geschlossenen Raumen sowie

2. Balkonen, Loggien, Dachgarten und Terrassen,

wenn sie ausschlieBlich zu der Wohnung oder dem
Wohnheim gehéren.

(3) Zur Wohnflache gehéren nicht die Grundflachen fol-
gender Rédume:

1. Zubehdrrdume, inshesondere:
a. Kellerrdume,

b. Abstellrdume und Kellerersatzraume aul3er-
halb der Wohnung,

c. Waschkiichen,

d. Bodenrdume,

e. Trockenrdume,

f.  Heizungsrdume und
g. Garagen,

2. Réume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellen-
den Anforderungen des Bauordnungsrechts der
Lander geniigen, sowie

3. Geschaftsraume.



§ 3 Ermittlung der Grundflache

(1)

Die Grundflache ist nach den lichten MaBBen zwischen
den Bauteilen zu ermitteln; dabei ist von der Vorder-
kante der Bekleidung der Bauteile auszugehen. Bei
fehlenden begrenzenden Bauteilen ist der bauliche
Abschluss zu Grunde zu legen.

Bei der Ermittlung der Grundflache sind namentlich
einzubeziehen die Grundfléchen von

1. Tir- und Fensterbekleidungen sowie Tiir- und
Fensterumrahmungen,

2. FuB-, Sockel- und Schrammleisten,

3. fest eingebauten Gegenstidnden, wie z. B. Ofen,
Heiz- und Klimageréaten, Herden, Bade- oder
Duschwannen,

4. freiliegenden Installationen,
5. Einbaumébeln und
6. nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

Bei der Ermittlung der Grundflachen bleiben auBer
Betracht die Grundflachen von

1. Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen,
freistehenden Pfeilern und S&ulen, wenn sie eine
Hohe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre
Grundflache mehr als 0,1 Quadratmeter betrégt,

2. Treppen mit Gber drei Steigungen und deren
Treppenabsatze,

3. Tirnischen und

4. Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis
zum Fulboden herunterreichen oder bis zum FuR-
boden herunterreichen und 0,13 Meter oder weni-
ger tief sind.

Die Grundfléche ist durch Ausmessung im fertig
gestellten Wohnraum oder auf Grund einer Bauzeich-
nung zu ermitteln. Wird die Grundflache auf Grund
einer Bauzeichnung ermittelt, muss diese

1. fir ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmigungs-
freistellungs- oder dhnliches Verfahren nach dem
Bauordnungsrecht der Lander gefertigt oder, wenn
ein bauordnungsrechtliches Verfahren nicht erfor-
derlich ist, fiir ein solches geeignet sein und

2. die Ermittlung der lichten MaBe zwischen den Bau-
teilen im Sinne des Absatzes 1 ermoglichen.

Ist die Grundflédche nach einer Bauzeichnung ermittelt
worden und ist abweichend von dieser Bauzeichnung
gebaut worden, ist die Grundflache durch Ausmes-
sung im fertig gestellten Wohnraum oder auf Grund
einer berichtigten Bauzeichnung neu zu ermitteln.
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§ 4 Anrechnung der Grundflachen

Die Grundfldchen

1. von Rdumen und Raumteilen mit einer lichten Hohe
von mindestens zwei Metern sind vollstandig,

2. von Rdumen und Raumteilen mit einer lichten Hohe
von mindestens einem Meter und weniger als zwei
Metern sind zur Halfte,

3. von unbeheizbaren Wintergdrten, Schwimmbé&dern
und dhnlichen nach allen Seiten geschlossenen Rau-
men sind zur Halfte,

4. von Balkonen, Loggien, Dachgédrten und Terrassen
sind in der Regel zu einem Viertel, hochstens jedoch
zur Halfte

anzurechnen.
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Weitere Informationen und Ansprechpersonen

Stadt Pattensen
Rathausplatz 1
30982 Pattensen

Frau Ajluni
T 05101.1001.334
E ajluni@pattensen.de

Frau Schmalkuche
T 05101.1001.336
E schmalkuche@pattensen.de

Hinweis:
Weiterhin beraten auch die jeweiligen Vertretungen von Mieterinnen und Mietern
sowie Vermieterinnen und Vermietern.

IMPRESSUM

Herausgeber

Stadt Pattensen

Die Biirgermeisterin
Rathausplatz 1
30982 Pattensen

05101.1001.0
05101.1001.108
rathaus@pattensen.de
www.pattensen.de

Foto
Seite 2: Ramona Schumann

Druck
Region Hannover, Team Servicehub Gestaltung und Digitaldruck



mailto:ajluni@pattensen.de
mailto:schmalkuche@pattensen.de
mailto:rathaus@pattensen.de 
https://www.pattensen.de/

	Titelseite
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Hinweise zum Mietspiegel der Stadt ­Pattensen
	1	Erstellung
	2	Geltungsbereich
	3	Zweck des Mietspiegels
	4	Begriffsbestimmungen
	4.1	Mietbegriff
	4.2	Wohnwertmerkmale
	4.2.1	Art
	4.2.2	Wohnungsgröße
	4.2.3	Beschaffenheit
	4.2.4	Ausstattung
	4.2.5	Wohnlage


	5	Anwendung
	5.1	Mietspiegel der Stadt Pattensen 2025

	Anlage 1
	Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
(Stand 23. Juli 2025)
	Anlage 2
	Auszug aus der Verordnung zur Berechnung der ­Wohnfläche (Wohnflächenverordnung WoFlV) 
(Stand 25. November 2003)
	Weitere Informationen und Ansprechpersonen

